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Ausgangssituation

Im Kirchbachbericht zur Flutkatastrophe im August 
2002  wird aufgeführt, dass eine Warnung der 
betroffenen Bevölkerung in der ersten Stunde kaum 
möglich ist. Ein erster Schritt kann nur die abstrakte 
Warnung der Bevölkerung sein. Dabei muss die 
Warnung eindeutig als amtlicher Hinweis erkennbar 
sein und möglichst alle Betroffenen erreichen. 
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Gesetzliche Grundlagen

Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und
Katastrophenschutzgesetz

§ 7 Vorbereitende Aufgaben

(1) Die unteren Brandschutz-, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutzbehörden haben …

8. die zur Warnung der Bevölkerung erforderlichen Warnmittel 
vorzuhalten
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noch guthochhochkeine AussageAkzeptanz in der 
Bevölkerung

jajajajajanein
Realisierbarkeit in 
kommunaler 
Zuständigkeit

mittelmittelsehr hochsehr geringgeringkeineKosten für die 
Kommune

sehr hochgeringhochgeringgeringgeringWartungsaufwand

geringgeringsehr hochgeringlangfristige 
Vorbereitung

technischer 
Aufwand

Passanten und z.T. Personen in Wohnungen u. Dienststellen

Passanten und z.T. 
Personen in 

Wohnungen u. 
Dienststellen

Passanten mit 
Handy

und Personen in 
Wohnungen mit 
Telefonanschluß

Personen in 
Wohnungen und 

Dienststellen

erreichbarer 
Personenkreis

ca. 2 minca. 20 minca. 5 minca. 5 min
Zeit zwischen 
Schadeneintritt und 
Alarmierung

elektrischelektronischpneumatisch
SirenenLautsprecher-

durchsageTelefon/SMSWARI

Auswahl des optimalen Warnmittels
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Gesetzliche Grundlagen
VwV Sirenenförderung vom 2. September 2004

• Nr. 1.1 Zuwendungszweck

Der Freistaat Sachsen gewährt ... Zuwendungen zur Anschaffung 
und Errichtung von Sirenenanlagen für die Warnung und 
Information der Bevölkerung bei außergewöhnlichen Ereignissen 
und Katastrophen.

• Nr. 4 Zuwendungsvoraussetzungen

- Vorliegen einer Gefährdungsanalyse
- Wiedergabe landeseinheitlicher Sirenensignale



Brand- und 
Katastrophenschutzamt

Landeshauptstadt
Dresden

LtdBD Andreas Rümpel

Konzeption zur Warnung der Bevölkerung

Gefahrenschwerpunkte:

� Restgebiet
� Gebiete entlang der Bundesstraßen
� Gebiete entlang der Bundesautobahnen
� Gebiete entlang der Strecken der DB AG
� Betriebe mit Gefahrenpotential
� Überschwemmungsgebiet der Elbe
� Überschwemmungsgebiet der Weißeritz
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Sirenenstandorte im Warngebiet Weißeritz
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Warngebiete entlang der Elbe
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Warngebiet um Betriebe mit Gefahrenpotenzial








































